
 

 

Seite 1 von 10 

AGB Dreherei ALBER.docx  Stand: 03/2021 //CA/TK/MS 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
der ALBER Metallbearb. GmbH und der ALBER Gussbearb. GmbH  

1. Geltungsbereich 

 

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 

Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 

schriftlich der Geltung zustimmen. 

 

1.2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Be-

steller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.  

 

1.3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Ge-

genbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  

2. Angebot, Vertragsabschluss, überlassene Unterlagen, Schutzrechte und Qualitätssi-

cherungsvereinbarungen 

 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir 

den Auftrag schriftlich bestätigen. Für die Art und den Umfang unserer Lieferung ist aus-

schließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgeblich. Bestätigen wir den Auftrag 

nicht schriftlich, kommt der Vertrag spätestens mit Ausführung des Auftrages zustande. 

Telefonische oder mündliche Erklärungen unserer Vertreter bedürfen zu ihrer Rechtswirk-

samkeit schriftlicher Bestätigung. 

 

2.2 An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Un-

terlagen – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behal-

ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zu-

gänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückli-

che schriftliche Zustimmung.  

Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht annehmen, sind diese Unterlagen uns unver-

züglich zurückzusenden. 

 

2.3 Sofern wir Gegenstände nach vom Besteller übergebenen Zeichnungen, Modellen, 

Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, 

dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf 

Schutzrechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind 

wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, insoweit jede wei-

tere Tätigkeit einzustellen und Schadensersatz zu verlangen, soweit der Kunde die Verlet-

zung zu vertreten hat. Der Kunde verpflichtet sich außerdem, uns von allen, mit den von 
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ihm übergebenen Unterlagen im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüg-

lich freizustellen, soweit der Lieferant die Verletzung zu vertreten hat. 

 

2.4 Wir behalten uns vor, die Kosten für Muster und Versuchsteile und die zu ihrer Ferti-

gung notwendigen Werkzeuge zu berechnen. Die Herstellungskosten der für die Serienfer-

tigung erforderlichen Werkzeuge stellen wir in Rechnung, soweit nichts anderes verein-

bart ist. Alle Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum, auch wenn deren Herstel-

lungskosten vom Besteller ganz oder teilweise übernommen werden. 

 

2.5 Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag zu be-

schaffen und die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche 

des Bestellers können demnach nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt 

werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

2.6 Abrufaufträge müssen innerhalb von 12 Monaten vollständig abgerufen werden. 

 

2.7 Erhöht sich der Aufwand bzw. werden Werksnormen oder Anforderungen in der lau-

fenden Produktion erhöht, sind wir berechtigt Preisanpassungen in laufenden Verträgen 

vorzunehmen. 

3. Leistungsbeschreibung 

 

3.1 Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird abschließend durch aus-

drücklich vereinbarte Leistungsmerkmale (z.B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Frei-

gabe, sonstige Angaben) beschrieben. Eine Gewährleistung für einen bestimmten Einsatz-

zweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich 

und schriftlich vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko 

ausschließlich dem Kunden. Andere als die ausdrücklich vereinbarten Leistungsmerkmale 

oder sonstigen Beschaffenheit der Lieferungen und Leistungen sind nicht geschuldet. Wir 

behalten uns handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von physi-

kalischen und chemischen Größen, Verfahren und das Einsetzen von Rohstoffen sowie Be-

stellmengen vor, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. 

 

3.2 Ist nichts anderes vereinbart, sind Erstmusterprüfberichte nicht im Preis beinhaltet 

und werden nach Aufwand oder vorheriger Absprache abgerechnet.  

 

3.3 Erstmusterprüfberichte, die wir unseren Kunden zur Freigabe einreichen, gelten als ge-

nehmigt sofern der Kunde nicht innerhalb von 4 Wochen nach der Einreichung wider-

spricht. 

 

3.4 Bei beigestelltem Rohmaterial oder Rohlingen ist von 5 % Verschnitt und Einstellteilen 

auszugehen. Dies ist bei der Materialbeistellung zu berücksichtigen. 

 

3.5 Die Bemusterung und die Freigabe von Unterlieferanten und Dienstleistern erfolgt im 

Rahmen der Übergabe von Prüfdokumenten mit dem Lieferschein, die die Erfüllung der 
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Qualitätsforderungen nachweisen. Ausgenommen der Kunde besteht in der Musterbestel-

lung explizit auf die Bemusterung und Freigabe von Unterlieferanten. 

 

3.6 Qualitätssicherungsvereinbarungen sind für uns nur gültig und rechtsverbindlich, wenn 

wir diese im Original unterschrieben und somit akzeptiert haben. Auch neue Fassungen / 

Änderungen sind uns zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen. Veröffentlichungen in Lie-

feranten-Portalen (Internet) sind für uns nur informativ ohne Rechtsverbindlichkeit. 

4. Preise und Zahlung 

 

4.1 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk 

und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. 

 

4.2 Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

 

4.3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach 

Lieferung zu zahlen.  

 

4.4 Unsere Preise sind errechnet auf Basis der bei der Auftragsbestätigung gültigen Mate-

rialpreise, Löhne, Wechselkursverhältnisse, Fremdkosten etc. Wir behalten uns das Recht 

vor, unsere Preise ohne zusätzlichen Gewinn auch bei Abschluss von Abrufaufträgen ange-

messen - für den Besteller transparent - entsprechend der Veränderung der vorgenannten 

Parameter zu erhöhen. Anzahlungen oder Vorauszahlungen des Bestellers ändern hieran 

nichts. Bei Aufträgen, für welche keine festen Preise vereinbart sind, gelten unsere am Lie-

fertag gültigen Preise. 

 

4.5 Bei Teillieferungen kann jede Lieferung gesondert in Rechnung gestellt werden. Sollten 

bei Vertragsschluss keine Preise vereinbart worden sein, so gelten unsere am Liefertag 

gültigen Preise. 

 

4.6 Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Betrag bei uns vor-

liegt oder unserem Bankkonto gutgeschrieben wird. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind 

wir berechtigt, für die Dauer des Verzuges Zinsen in Höhe 8 % p.a. über dem Basiszinssatz 

zu berechnen. Das Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, 

wird dadurch nicht beschränkt. 

 

4.7 Bei Zahlungsunfähigkeit des Kunden werden sämtliche bestehenden Forderungen ge-

genüber dem Kunden aus diesem und anderen Verträgen sofort fällig. Weitere Lieferun-

gen dürfen aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen von einer vorherigen Sicher-

heitsleistung oder einer Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhängig gemacht werden. 

 

4.8 Voraus- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht. 

 

4.9 Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen ist der Kunde nur berechtigt, 

wenn seine Gegenforderung von uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
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4.10 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als 

sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

5. Lieferfristen, Liefermenge 

  

 

5.1. Liefertermine sind nur gültig und verbindlich, wenn sie von uns schriftlich ausdrücklich 

bestätigt werden. 

  

5.2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 

Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Genehmigungen, Freiga-

ben, Materialbeistellungen, Unterlagen etc. sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzah-

lung; sie setzt unter anderem die Klärung aller technischen Fragen voraus. 

  

5.3. Die von uns genannten Fristen haben nur die Bedeutung, dem Besteller einen unge-

fähren Anhaltspunkt für die Leistung zu geben, es sei denn, wir haben ausdrücklich einen 

Fixtermin vereinbart. Unsere Liefer- und sonstige Leistungsfrist verlängert sich in jedem 

Fall um einen angemessenen Zeitraum, wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns 

gegenüber in Rückstand kommt, also selbst nicht ordnungsgemäß erfüllt.  

  

5.4. Die Liefer- bzw. Ausführungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefer-

gegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft angezeigt ist. 

  

Die Lieferfrist verlängert sich bei höherer Gewalt, also auch bei Maßnahmen im Rahmen 

von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, Werkstoff- oder Energieman-

gel sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens lie-

gen, z. B. Krieg, Handelsbeschränkungen, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlie-

ferung wesentlicher Materialien entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hin-

dernisse. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten und für den Fall, 

dass wir uns in Verzug befinden. 

  

5.5. Geraten wir in Lieferverzug, so beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit unsere Haf-

tung hinsichtlich Schadensersatz statt der Leistung auf den Ersatz des vertragstypisch vor-

hersehbaren Schadens.  

Hinsichtlich Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung beschränkt sich unsere Haf-

tung bei leichter Fahrlässigkeit – soweit keine wesentliche Vertragspflicht verletzt ist – für 

jede vollendete Woche Verzug auf eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 1 %, ma-

ximal jedoch 5 % des Lieferwertes desjenigen Teils der Lieferung, der nicht vertragsgemäß 

genutzt werden konnte. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines höheren Verzögerungs-

schadens vorbehalten. Dies setzt jedoch voraus, dass eine uns zuvor gesetzte angemes-

sene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist.  
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Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft 

vereinbart wurde oder der Besteller aufgrund des von uns zu vertretenden Lieferverzuges 

geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung entfallen ist.  

  

5.6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflich-

ten, so können wir 25 % des vereinbarten Preises ohne Abzüge fordern, sofern der Bestel-

ler nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pau-

schale entstanden ist. Im Übrigen bleibt uns, wie auch bei Sonderanfertigungen oder Son-

derlieferungen, die Geltendmachung eines höheren nachzuweisenden Schadens auch hin-

sichtlich etwaiger Mehraufwendungen vorbehalten. 

  

Für Lagerung in unserem Werk sind wir unabhängig vom Zahlungsverzug berechtigt, min-

destens 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat zu berechnen, es sei 

denn, der Besteller weist geringere oder wir höhere Kosten nach. 

  

Tritt der Besteller unberechtigt von dem erteilten Auftrag zurück, so können wir unbe-

schadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 25 % des Verkaufs-

preises für die durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen Kosten und für entgange-

nen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren, uns der Nach-

weis eines höheren Schadens vorbehalten. 

  

5.7. Teillieferungen sind zulässig und stellen keinen Sachmangel dar. 

Eine Abweichung der Liefermenge um 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) ist zulässig und 

stellt keinen Sachmangel dar. 

  

5.8. Bei Dauerabschlüssen sind uns Abrufe und Spezifikationen für ungefähr gleiche Mo-

natsmengen aufzugeben. Für Dauerabschlüsse gelten die übrigen Regelungen entspre-

chend. 

6. Gefahrübergang 

  

6.1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über 

und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. 

Versendungskosten oder Anfuhr übernommen haben. Auf Wunsch und Kosten des Bestel-

lers werden Lieferungen von uns gegen die üblichen Transportrisiken versichert. 

  

6.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, 

so tritt der Gefahrübergang am Tage der Anzeige der Versandbereitschaft ein.  

  

6.3. Verlangen wir nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller 

innerhalb von 5 Tagen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt.  

  

6.4. Angelieferte Gegenstände sind auch dann vom Besteller entgegenzunehmen, wenn 

sie unerhebliche Mängel aufweisen. 
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7. Verpackungen 

Die Einweg-Verpackung wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. 

Verpackungen, die vom Kunden beigestellt werden bzw. mit dem Kunden vereinbart wur-

den müssen zwei Wochen vor Auslieferung in einer ausreichenden Menge angeliefert sein. 

Ebenso hat der Kunde die geeignete Reinigung gemäß Restschmutzvereinbarung sicherzu-

stellen. Der Aufwand für eine notwendige Reinigung der Behälter wird in Rechnung ge-

stellt. Der Aufwand für Ausweichverpackungen wird stets in Rechnung gestellt. Ist keine 

Ausweichverpackung vereinbart so haften wir nicht für die verspätete Anlieferung. 

8. Eigentumsvorbehalt 

 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lie-

ferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 

die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 

 

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 

ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 

Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-

chern. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüg-

lich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonsti-

gen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gericht-

lichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 

der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

 

8.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäfts-

verkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräuße-

rung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns verein-

barten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt un-

abhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden 

ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. 

Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden 

jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtun-

gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbeson-

dere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel-

lung vorliegt.  

 

8.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt 

stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 

Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit an-

deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigen-

tum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den 

anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall 

der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestel-

lers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
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Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns 

verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch 

solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit ei-

nem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt 

an. 

 

8.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 

8.6 Die Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eidesstatt-

lichen Versicherung gemäß § 807 ZPO oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Ver-

schlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden, die eine ernstliche Gefährdung un-

seres Zahlungsanspruches darstellen und uns zum Rücktritt berechtigen würden, berechti-

gen uns die Ware zurückzunehmen; der Kunde stimmt einer Rücknahme in diesem Fall 

schon jetzt zu. Nehmen wir die Ware zurück, sind sich die Parteien einig, dass wir dem 

Kunden den gewöhnlichen Verkaufswert zum Zeitpunkt der Rücknahme vergüten bzw. 

verrechnen. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von 

uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insbe-

sondere Transportkosten) gehen zu Lasten des Kunden. Die Auslieferung der ohne aus-

drückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Kunde erst nach rest-

loser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen. 

9. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 

 

9.1 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-

men ist. 

 

9.2 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 

gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf ei-

ner vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die ge-

setzliche Verjährungsfrist.  

 

9.3 Mängelrügen werden als solche nur dann von uns anerkannt, wenn sie schriftlich mit-

geteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder 

sonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerech-

ten Rügen dar. 

 

9.4 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, 

der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbe-

haltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware lie-

fern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu ge-

ben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unbe-

rührt. 
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Können wir dies nicht durchführen oder kommen wir dem nicht unverzüglich nach, so 

kann der Kunde die Ware auf unsere Gefahr zurückschicken. In dringenden Fällen kann er 

nach Abstimmung mit uns die Mangelbeseitigung selbst vornehmen oder durch einen Drit-

ten auf unsere Kosten ausführen lassen. 

 

9.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Kunden unzumutbar, stehen dem Kun-

den die gesetzlichen Rechte zu (Minderung des Preises oder Rücktritt vom Vertrag).  

 

9.6 Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Sache auf Ver-

langen zurückzugewähren. 

 

9.7 Für Produkte, die wir vereinbarungsgemäß nicht als Neuware liefern, stehen dem Kun-

den die vorgenannten Ansprüche nicht zu. 

 

9.8 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der verein-

barten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei na-

türlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang in-

folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigne-

ter Betriebsmittel, mangelhafter Arbeiten oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 

entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder 

Dritten unsachgemäß Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 

entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

 

9.9 Schadens- und Aufwendungsersatz wegen Mängeln über die Erstattung von Aus- und 

Einbaukosten und damit im Zusammenhang stehenden Transportkosten hinaus kann der 

Besteller nur verlangen, soweit dies vertraglich vereinbart ist. Dies gilt nicht, wenn der 

Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde und/oder bei der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit. 

 

9.10 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 

mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausge-

henden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Be-

stellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 

10.  Sonstige Ansprüche, Haftung 

 

10.1. Die Haftung für in unserem Besitz befindlichem Kundenmaterial wird im gesetzlichen 

zulässigen Umfang ausgeschlossen. Insbesondere haften wir bei Lagerung und Bearbei-

tung nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 

10.2. Kommen Sachversicherungen für eine Entschädigung infrage, so wird die Regulie-

rung unserer eigenen Schäden den Kundenschäden vorangestellt. 

 

10.3. Eine Prüfung der vom Auftraggeber vorgegebenen Materialeigenschaften erfolgt 

grundsätzlich nicht, es sei denn, auf Wunsch und Kosten des Auftraggebers. 
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10.4. Von uns vorgeschlagene Bearbeitungsabläufe, zu verwendendes Material usw. ent-

binden den Auftraggeber nicht, die Verwendbarkeit für seine Belange selbst zu prüfen. 

 

10.5. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei 

Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch unsere Er-

füllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schadenersatzan-

sprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder 

Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, 

die den Auftraggeber gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. 

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit 

unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit un-

serer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten - nur für den vertragstypischen, 

vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

 

10.6. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaf-

tungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat 

genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht beim Fehlen von zugesicherten 

Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Auftraggeber 

gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern. 

 

10.7. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die per-

sönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen. 

 

10.8. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

11 Datenschutz 

 

Wir sind berechtigt, alle die Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden betreffenden Daten 

im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten bzw. verarbeiten zu lassen. 

12. Sonstiges 

 

12.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

12.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus die-

sem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts ande-

res ergibt.  

 

12.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
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13 Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder des Vertrages ganz oder teil-

weise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Statt der unwirksamen Bestimmungen soll eine Regelung gelten, die im Rahmen des recht-

lich Möglichen dem Gewollten am nächsten kommt. 

 


